
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe 
05.2018 



 

 

+++newsletter+++ 
 

Termine Mai 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Umsatzsteuer4 11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 
Grundsteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 
Sozialversicherung5 28./29.05.2018 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24./25.05.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 



 

 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termine Juni 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 

Umsatzsteuer4 11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 27.06.2018 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.06.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungseinrichtungen 
sind steuerfrei 
Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungswerke sind unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerfrei. Nach Auffassung der Finanzverwaltung gilt das aber nur, wenn nach dem Ende der 
Beitragspflicht eine Wartezeit von 24 Monaten eingehalten wird. Dementsprechend unterwarf das 
Finanzamt die vom Versorgungswerk erstatteten Pflichtbeiträge eines Rechtsanwalts, der in das 
Beamtenverhältnis übernommen wurde, als Leibrente der Einkommensteuer. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Fristenregelung der Finanzverwaltung entspricht nicht dem 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher nicht verbindlich. Die Beitragserstattungen 
waren also unabhängig von einer Frist steuerfrei. 

Zahlung eines Vorschusses steht Tarifermäßigung für außerordentliche 
Einkünfte nicht entgegen 
Außerordentliche Einkünfte, z. B. Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende 
Einnahmen, werden mittels der sog. Fünftelregelung ermäßigt besteuert. Die Tarifermäßigung soll die 
außergewöhnliche Progressionsbelastung abmildern, die dadurch entsteht, dass dem Steuerpflichtigen 
Einkünfte, wie beispielsweise bei einer Entschädigung, in einem Veranlagungszeitraum zusammengeballt 
zufließen. 



 

 

Der Bundesfinanzhof hatte den Fall eines Fahrradfahrers zu entscheiden, der 1993 bei einem 
Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und seitdem schwerbehindert ist. Er erhielt von der gegnerischen 
Versicherung im Jahr 2006 Zahlungen i. H. v. 25.000 €. Nach einem gerichtlichen Vergleich von Juli 2012 
hatte er überdies ab September 2008 Anspruch auf regelmäßige monatliche Zahlungen. Deshalb zahlte 
die Versicherung im November 2012 55.000 € an den Fahrradfahrer, wobei sie – wie im Vergleich 
vereinbart – schon einen Vorschuss aus Februar 2012 i. H. v. 10.000 € abgezogen hatte. 
Das Finanzamt hatte eine ermäßigte Besteuerung der insgesamt 65.000 € in 2012 abgelehnt, weil es an 
einer Zusammenballung der Einkünfte fehle. Der Bundesfinanzhof stellte jedoch klar, dass der zu 
verrechnende Vorschuss nur eine Zahlungsmodalität und damit unschädlich für die Voraussetzung der 
Zusammenballung ist. Ebenfalls unschädlich sind die bereits in 2006 geleisteten Zahlungen, da es sich 
hierbei um eine selbstständig zu beurteilende Entschädigung handelt. 

Aufteilung des Kaufpreises auf Grundstück und Gebäude regelmäßig 
nach Sachwertverfahren 
Wird ein bebautes Grundstück gekauft, ist der Kaufpreis auf die anteiligen Werte des Grund und Bodens 
und des Gebäudes aufzuteilen, weil die Gebäudeabschreibung nur für die auf das Gebäude entfallenden 
Anschaffungskosten geltend gemacht werden kann. Die anteiligen Werte können nach der 
Immobilienwertermittlungsverordnung ermittelt werden. Diese kennt drei Bewertungsverfahren: 
Vergleichswert, Ertragswert und Sachwert. 
Der Bundesfinanzhof favorisiert die Aufteilung nach dem Sachwertverfahren. Nur bei Grundstücken, die 
Gewerbe- und Wohnzwecken dienen, kann im Einzelfall ausnahmsweise auch das Ertragswertverfahren 
angewendet werden, wenn es die tatsächlichen Wertverhältnisse besser abbildet. 
Tipp: Ist der Kaufpreis bereits im Kaufvertrag aufgeteilt, muss das Finanzamt dies akzeptieren, wenn die 
Aufteilung grundsätzlich den realen Wertverhältnissen entspricht und wirtschaftlich haltbar erscheint. 

Sonderausgabenabzug für dauernde Lasten aufgrund einer 
Vermögensübertragung von Todes wegen 
Dauernde Lasten sind wiederkehrende, ungleichmäßige Aufwendungen, die ein Verpflichteter für längere 
Zeit einem Berechtigten gegenüber in Geld- oder Sachleistungen aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
zu erbringen hat. Dauernde Lasten sind als sog. Versorgungsleistungen unter bestimmten 
Voraussetzungen als Sonderausgaben steuermindernd berücksichtigungsfähig. 
Durch das Jahressteuergesetz 2008 wurde der Anwendungsbereich der Vermögensübergabe gegen 
Versorgungsleistungen deutlich eingeschränkt. Durch die Neuregelung ist nur noch die Übertragung von 
Betriebsvermögen, nicht aber von vermietetem Grundbesitz, begünstigt. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass dauernde Lasten im Zusammenhang mit der 
Übertragung vermieteter Grundstücke, die aufgrund einer vor dem 1. Januar 2008 errichteten Verfügung 
von Todes wegen geleistet werden, nicht als Sonderausgaben abzugsfähig sind, wenn der Erbfall erst 
nach diesem Stichtag eingetreten ist. Der Sonderausgabenabzug richte sich nach dem zum 
Todeszeitpunkt geltenden Recht. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender Rechnungsnummern bei 
Einnahmenüberschussrechnung 
Für Unternehmer, die ihren Gewinn zulässigerweise durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, 
besteht keine Pflicht zur Vergabe numerisch fortlaufender Rechnungsnummern. 
So entschied es das Finanzgericht Köln im Fall eines Unternehmers, der über das Internet 
Veranstaltungen und Reisen anbot. Die Kunden erhielten nach der Buchung eine automatisiert erzeugte 
Buchungsbestätigung und Rechnung. Die dort ausgewiesene Buchungsnummer war eine 
computergestützt generierte Kombination aus Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum des Kunden und 
Rechnungsdatum. Die Buchungsnummer war damit eindeutig und einmalig, jedoch bezogen auf die 
vorhergehende Rechnung keine fortlaufende Zahlenangabe. 
Das Finanzgericht Köln urteilte, dass es für die Vergabe einer lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummer 
keine Rechtsgrundlage gibt. Insbesondere die Regelung des Umsatzsteuergesetzes, wonach eine 
Rechnung eine fortlaufende und einmalige Rechnungsnummer enthalten muss, greift nur zum Zwecke der 
Kontrolle des Vorsteuerabzugs. 
Hinweis: Dieses Urteil ist kein Freibrief. Im konkreten Fall waren die Aufzeichnungen geordnet und 
vollständig. Es gab keine Anhaltspunkte für nicht oder falsch erfasste Betriebseinnahmen, fehlende 
Rechnungsstellung oder Fehler bei den Buchungsnummern. Nutzt ein Unternehmer bei der Vergabe von 



 

 

Rechnungsnummern ein System, aus dem sich eine lückenlose Abfolge von Nummern ergeben müsste, 
führen fehlende Rechnungsnummern zu einem formellen Mangel der Buchführung. 

Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende können als Betriebsausgaben 
abzugsfähig sein 
Ein Verein mit gewerblichen Einkünften feierte sein 25-jähriges Bestehen von Freitag bis Sonntag in 
aufwendigem Rahmen mit 450 Personen (Vereinsmitglieder, Geschäftspartner und Arbeitnehmer). Die 
Gesamtkosten betrugen 240.000 €. Neben der Vorstandssitzung, der Mitgliederversammlung und der 
Jubiläumsveranstaltung gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm, wie Beachparty, Jubiläumsmarkt 
und Schifffahrt auf dem Rhein mit Abendessen. Der Verein bezahlte auch alle Übernachtungskosten. 
Die auf Übernachtungen und Rahmenprogramm entfallenden Kosten behandelte das Finanzamt als nicht 
abzugsfähige Aufwendungen für Geschenke, weil sie je Person mehr als 35 € betrugen. 
Das Finanzgericht Münster kam aufgrund von Zeugenbefragungen zu dem Ergebnis, dass das Jubiläums-
Wochenende nur der Kontaktpflege und dem fachlichen Gedankenaustausch der Teilnehmer diente. Es 
konnte keinen Geschenkecharakter in den Kosten für Übernachtung und Rahmenprogramm erkennen. 
Nach Auffassung des Gerichts waren diese deswegen als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Einkünfte aus einem ruhenden Gewerbebetrieb stellen grundsätzlich 
gewerbliche Einkünfte dar 
Ist die Tätigkeit einer Kommanditgesellschaft den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
zuzuordnen, sind die daraus resultierenden Einnahmen dennoch als gewerbliche Einkünfte zu 
qualifizieren, wenn die vermietete Immobilie dem Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs zuzuordnen 
ist. Denn ist dieser Gewerbebetrieb (noch) nicht aufgegeben, sondern nur unterbrochen, gehören die 
Einkünfte auf Grundlage dieses ruhenden Gewerbebetriebs dennoch zu den gewerblichen Einkünften. 
Von einer Betriebsaufgabe ist nur dann auszugehen, wenn die bisher ausgeübte Tätigkeit aufgrund eines 
eindeutigen Entschlusses des Unternehmens, den Betrieb aufzugeben, endgültig eingestellt wird. Stellt 
das Unternehmen nur seine werbende gewerbliche Tätigkeit ein, führt das nicht zwangsläufig zu einer 
Betriebsaufgabe. Die Einstellung ist als Betriebsunterbrechung zu sehen und es ist von einem Fortbestand 
des Betriebs auszugehen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Betriebsausgabenabzug nur für betriebsbezogene 
Grundschuldbelastungen 
Nur durch den Betrieb veranlasste Aufwendungen sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. Aus diesem 
Grund kann eine eingeräumte Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten ohne Bezug zum Betrieb nicht zu 
abzugsfähigen Betriebsausgaben führen. Dies gilt auch für die Einräumung von und Folgebelastungen 
durch Grundschuldbestellungen für Gesellschaften im Konzernverbund ohne geschäftliche Beziehung 
zueinander. 
Diese Beurteilung des Bundesfinanzhofs hatte schwerwiegende Folgen für das dem Konzern E 
angehörende Unternehmen A. Es verpachtete dem zum Konzernverbund gehörenden Unternehmen B ein 
Grundstück. Außerdem ließ es die Eintragung einer Grundschuld an diesem Grundstück für eine Bank zu, 
die dem Konzernunternehmen C Kredite gewährt hatte. 
Der Konzern geriet in die Insolvenz. Daraufhin beantragte die Bank aus der Grundschuld die 
Zwangsverwaltung für das Grundstück des A. Demzufolge wurden die Mieteinnahmen des A aus der 
Grundstücksvermietung an B unmittelbar an die Bank ausgezahlt. Aus diesem Grund erfasste A in seiner 
Buchhaltung keine Mieteinnahmen. 
Nach Auffassung des Gerichts waren die Mieteinnahmen des A als Betriebseinnahmen zu erfassen. Die 
Auskehrung der Mieten an den Grundpfandgläubiger ist als Entnahme zu behandeln. Ein 
Betriebsausgabenabzug für die an die Bank ausgezahlten Mieten hätte sich nur ergeben können, wenn 
die Einräumung oder Abtretung der Grundschuld durch den Betrieb des A veranlasst gewesen wäre. 

Mittelbare Anteilsvereinigung auch bei zwischengeschalteter 
Personengesellschaft 
Der Erwerb von Anteilen einer über Grundbesitz verfügenden Gesellschaft kann der Grunderwerbsteuer 
unterliegen. Voraussetzung ist, dass sich durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 
95 % der Gesellschaftsanteile in der Hand des Erwerbers vereinigen. 
Ein unmittelbarer Anteilserwerb beruht auf dem zivilrechtlich wirksam abgeschlossenen 
Übertragungsvertrag. Beim mittelbaren Erwerb von Gesellschaftsanteilen eines Unternehmens mit 



 

 

Grundstückseigentum scheidet die Anknüpfung an das Zivilrecht aus. In diesem Fall kommt es auf die 
rechtlich begründete Möglichkeit des Erwerbers an, direkt oder indirekt seinen Einfluss auf die über 
Grundbesitz verfügende Gesellschaft ausüben zu können. Bei einer zwischengeschalteten Personen- wie 
auch Kapitalgesellschaft ist hierfür die Beteiligung am Gesellschaftskapital maßgebend. 
Sind dem Erwerber nach einem Anteilserwerb mindestens 95 % der Beteiligung am Gesellschaftskapital 
einer zwischengeschalteten Personengesellschaft zuzurechnen, sind auch die unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligungen der Personengesellschaft an den grundbesitzenden Gesellschaften dem 
Anteilserwerber mittelbar zuzurechnen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Keine Aufwandsentschädigung für Mieter bei Wohnungsbesichtigung 
Will der Eigentümer einer Mietwohnung diese verkaufen, muss der Mieter eine Innenbesichtigung der 
Wohnung durch Kaufinteressenten dulden. Dafür darf er keine Aufwandsentschädigung verlangen. 
Begehrt er dennoch einen entsprechenden Ausgleich, ist eine solche Forderung aber kein Grund, den 
Mietvertrag zu kündigen. Diese Entscheidung hat das Amtsgericht Landsberg am Lech getroffen. 
Der Eigentümer einer Mietwohnung wollte diese verkaufen. Nachdem es bereits zu zwei 
Wohnungsbesichtigungen durch unterschiedliche Makler gekommen war, verlangte der Mieter für einen 
dritten Besichtigungstermin eine Aufwandsentschädigung von 75 € pro angefangene Stunde. Der 
Vermieter weigerte sich eine solche Entschädigung zu zahlen. Daraufhin verweigerte der Mieter weitere 
Besichtigungstermine. Der Vermieter mahnte den Mieter erfolglos ab und kündigte schließlich das 
Mietverhältnis. Da der Mieter nicht auszog, klagte der Vermieter auf Räumung der Wohnung. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Kündigung nicht gerechtfertigt. Einem Vermieter stehe 
grundsätzlich ein Besichtigungsrecht zu. Eine Aufwandsentschädigung könne der Mieter dafür jedoch 
nicht verlangen. Eine entsprechende Forderung des Mieters sei jedoch keine so schwere Pflichtverletzung, 
die eine Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertige. Immerhin habe der Mieter zwei Besichtigungen mit 
erheblichem Zeitaufwand zugelassen. 

Schutz des Mieters einer Werkswohnung 
Eine gewerbliche Zwischenvermietung nebst dem damit verbundenen sozialen Kündigungsschutz ist auch 
dann gegeben, wenn der Hauptmieter mit der Weitervermietung der Wohnung keinen Gewinn erzielen will, 
sondern diese als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern als Werkswohnung zur Verfügung stellt. Dies hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. 
In dem entschiedenen Fall hatte ein Vermieter an ein Unternehmen eine Wohnung vermietet. Das 
Unternehmen vermietete diese an einen Mitarbeiter als Werkswohnung weiter. Dabei wurden Mietpreis 
und Betriebskosten ohne Aufschläge weitergegeben. Miete und Betriebskosten wiesen marktübliche 
Konditionen auf. Der Mitarbeiter durfte mit Eintritt in das Rentenalter weiter zu den bisherigen 
Bedingungen in der Wohnung wohnen bleiben. 
Der Rechtsnachfolger des Vermieters kündigte später das Hauptmietverhältnis und forderte den 
Untermieter zur Räumung und Herausgabe der Mietsache auf, da er diese anderweitig vermarkten wollte. 
Hiergegen wandte sich der Untermieter mit der Begründung, dass es sich bei dem Mietverhältnis um eine 
gewerbliche Zwischenvermietung handele. Der neue Vermieter sei daher infolge der Kündigung des 
Hauptmietverhältnisses als Vermieter in das Untermietverhältnis eingetreten. 
Das Gericht teilte die Meinung des Mieters. Der ehemalige Untermieter und jetzige Hauptmieter genießt 
folglich den gleichen Kündigungsschutz wie jeder andere Wohnungsmieter auch. 

Zulässigkeit einer Umsatz- und Gewinnschätzung auf der Grundlage von 
Z-Bons aus Jahren nach dem Betriebsprüfungszeitraum 
Im Rahmen einer Betriebsprüfung waren prüfungsrelevante Unterlagen nicht vorgelegt und Auskünfte 
nicht erteilt worden. Mangels anderer Schätzungsmöglichkeiten griff das Finanzamt auf zwei Z-Bons 
zurück, die im Rahmen einer zur gleichen Zeit stattfindenden Durchsuchung der Steuerfahndung im Müll 
des geprüften Unternehmens gefunden wurden. Die aufgefundenen Z-Bons stammten aus einem dem 
Prüfungszeitraum um zwei Jahre nachfolgenden Jahr. 
Das Finanzgericht Düsseldorf schloss sich der vom Finanzamt gewählten Schätzungsmethode an. 
Demnach sei eine Schätzung der in den Streitjahren erzielten Verkaufserlöse anhand der 
durchschnittlichen Tageserlöse, abgeleitet aus den vorgefundenen Z-Bons, sachgerecht. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 



 

 

Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheitlichen Leistung nur ein 
einziger Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommt. Maßgeblich ist der Steuersatz, der für die 
Hauptleistung anzuwenden ist. Dies gilt auch dann, wenn das Entgelt für die Hauptleistung und die 
Nebenleistung bestimmt werden können. Liegen hingegen getrennte Leistungen vor, ist auf jede Leistung 
der für sie geltende Umsatzsteuersatz anzuwenden, auch wenn ein Gesamtpreis vereinbart wurde. 
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr Einzelleistungen oder Handlungen eines 
Unternehmers für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass sie objektiv eine einzige 
untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. 
Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile als Hauptleistung, andere 
Teile aber als Nebenleistungen anzusehen sind, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen. 
Eine Leistung ist als Nebenleistung anzusehen, wenn sie für den Kunden keinen eigenen Zweck, sondern 
lediglich das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 
Im entschiedenen Fall ermöglichte die Gesellschaft eines Mehrzweckgebäudekomplexes – bestehend aus 
einem Stadion mit den dazugehörigen Einrichtungen –, das Stadion im Rahmen von entgeltlichen 
Besichtigungstouren zu besuchen und hierbei auch das im Komplex befindliche Museum zu besichtigen. 
In diesem Fall lagen eine Haupt- und eine Nebenleistung vor. Als einheitliche Leistung war diese einem 
einheitlichen Steuersatz zu unterwerfen. 

Rückwirkender Vorsteuerabzug bei Korrektur einer elektronischen 
Gutschrift in Papierform 
Über eine umsatzsteuerbare Leistung kann durch vom leistenden Unternehmer auszustellende Rechnung 
oder in bestimmten Fällen durch vom Leistungsempfänger zu erstellende Gutschrift abgerechnet werden. 
In beiden Fällen müssen bestimmte Angaben enthalten sein, um dem Leistungsempfänger den 
Vorsteuerabzug zu ermöglichen. Rechnungen und Gutschriften können in Papierform oder elektronisch 
erstellt werden. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass eine elektronische Gutschrift, die nicht alle 
zum Vorsteuerabzug erforderlichen Angaben enthält, auch in Papierform berichtigt werden kann. Die 
Berichtigung müsse nicht in der Form erfolgen, in der die unvollständige Abrechnung erstellt worden sei. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Differenzbesteuerung für Reiseleistungen 
Im deutschen Umsatzsteuerrecht gibt es eine Sonderregelung für Reiseleistungen. Als 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer gilt die Differenz zwischen Reiseerlösen und 
Reisevorleistungen. Voraussetzung für die Anwendung dieser Differenzbesteuerung ist, dass der die 
Leistung ausführende Unternehmer (Reisebüro) im eigenen Namen auftritt und Reisevorleistungen in 
Anspruch nimmt. Reisevorleistungen sind Leistungen Dritter, die dem Reisenden unmittelbar 
zugutekommen. Die Reiseleistung darf nicht für das Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt 
sein. Vielmehr ist die Sonderregelung derzeit auf Leistungen an private Endverbraucher beschränkt. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union sieht das anders. Auch unternehmerisch in Anspruch 
genommene Reiseleistungen können der Differenzbesteuerung unterliegen. Die derzeitige deutsche 
Regelung widerspricht europäischem Recht und muss daher geändert werden. 
Auch die Regelungen zur Ermittlung der umsatzsteuerpflichtigen Differenz sind europarechtswidrig. 
Deutschland gestattet den Reisebüros, Margen für bestimmte Gruppen von Reiseleistungen zu bilden oder 
die Marge sämtlicher unter die Sonderregelung fallender Reiseleistungen als Bemessungsgrundlage 
heranzuziehen. Auch das widerspricht den europäischen Vorgaben. Diese Vereinfachungen müssen 
daher künftig entfallen. 

Vorsteuerberichtigung bei Einstellung der steuerpflichtigen Tätigkeit bei 
einem ehemals gemischt genutzten Gebäude 
Die in einer ordnungsgemäßen Rechnung ausgewiesene Vorsteuer ist nur abziehbar, wenn die 
Eingangsleistung für umsatzsteuerpflichtige Umsätze verwendet wird. Die Vorsteuerabzugsberechtigung 
richtet sich nach der Verwendungsabsicht im Zeitpunkt der Eingangsleistung. Entspricht die spätere 
tatsächliche Verwendung nicht der ursprünglichen Verwendungsabsicht und ergibt sich hierdurch ein 
geringerer oder höherer Vorsteuerabzug, muss eine Berichtigung vorgenommen werden. 
Der Berichtigungszeitraum beträgt bei Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten oder Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden zehn Jahre. 



 

 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen sei, 
wenn in einem gemischt genutzten Gebäude die umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit eingestellt wird und sich 
dadurch die ursprünglichen Verwendungsverhältnisse geändert haben. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Die auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts entfallenden 
Vorsteuerbeträge müssen mehr als 1.000 € betragen, damit die Berichtigungsvorschrift zur Anwendung 
kommen kann. 

Haftung für Schäden durch defekte Autowaschanlage 
Der Betreiber einer Waschstraße hat grundsätzlich nur für schuldhafte Pflichtverletzungen einzustehen. Er 
haftet deshalb nicht für Beschädigungen, die durch den Gebläsebalken einer Waschstraße verursacht 
werden, dessen Sensor defekt ist. Zwar ist in der Regel zu vermuten, dass die Schadensursache im 
Organisations- und Gefahrenbereich des Betreibers liegt, wenn kein Fehlverhalten des Nutzers oder ein 
Defekt des Fahrzeugs vorlagen. 
In dem vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main entschiedenen Fall konnte der Betreiber aber 
nachweisen, dass die Beschädigung durch einen Fehler in der Programmierung des Gebläsebalkens 
verursacht wurde, den er nicht erkennen konnte und ihn deshalb kein Verschulden traf. 
Unberührt von dieser Entscheidung bleiben mögliche Ansprüche des Geschädigten gegen den Hersteller 
der Waschanlage. 

Luxuswaren-Anbieter dürfen Verkauf über Online-Plattformen verbieten 
Ein Anbieter von Luxuswaren kann seinen autorisierten Händlern untersagen, die Waren über 
Drittplattformen wie Amazon oder eBay zu verkaufen, um dadurch das Luxusimage der Produkte 
sicherzustellen. Das hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. 
Voraussetzung ist, dass die Auswahl der Wiederverkäufer einheitlich und ohne Diskriminierung anhand 
objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art erfolgt. Dabei dürfen die festgelegten Kriterien das erforderliche 
Maß nicht überschreiten. 

Rotlichtverstoß: Beweiswert der Aussage eines Polizisten 
Bei der Ahndung von Rotlichtverstößen wird zwischen einfachen und sog. qualifizierten Verstößen 
unterschieden. Ein qualifizierter Verstoß liegt vor, wenn die Ampel schon länger als eine Sekunde rot 
leuchtete, als der Autofahrer sie überfuhr. 
Ein einfacher Rotlichtverstoß wird mit einem Bußgeld von 90 € und einem Punkt in Flensburg geahndet. 
Bei einem qualifizierten Rotlichtverstoß muss der Autofahrer mit einem Bußgeld von 200 €, zwei Punkten 
in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. 
Ist ein Rotlichtverstoß mit der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder fremden Eigentums 
verbunden oder kommt es sogar zu Schäden, erhöhen sich die Sanktionen. 
Für die Feststellung eines qualifizierten Rotlichtverstoßes genügt die gefühlsmäßige Schätzung eines den 
Verkehrsverstoß zufällig beobachtenden Polizeibeamten allein nicht. Soll ohne technische Hilfsmittel nur 
durch Zeugenbeweis ein qualifizierter Rotlichtverstoß bewiesen werden, so ist eine kritische Würdigung 
des Beweiswerts der Aussagen geboten. 
(Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm) 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 



 

 

Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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40210 Düsseldorf 
www.egsz.de 
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